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Die Gemeindeversammlung Aedermannsdorf 
 
gestützt auf  
 
§ 48 Abs. 2 Bst. c und Abs. 4 des Gesundheitsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (GesG; BGS 811.11), § 56 Abs. 1 
Bst. a des Gemeindegesetzes vom 16. Februar 1992 (GG; BGS 131.1) und der Gemeindeordnung vom 17. 
Dezember 2009,  
 
beschliesst: 
 
 
I. Allgemeines 
 
§ 1 Zweck 
 
Die vorbeugende Zahnpflege ist primär Aufgabe der Erziehungsberechtigten. Die Schulzahnärztinnen und 
Schulzahnärzte, die Schulzahnpflegeinstruktorinnen und Schulzahnpflegeinstruktoren sowie die Lehrerschaft 
unterstützen sie dabei. 
 
Die Schulzahnpflege bezweckt, Zahnschäden und ihre Folgen durch vorbeugende Massnahmen und 
Behandlungen zu verhindern. Die Schulzahnpflege umfasst dabei insbesondere: 
 

a) regelmässige Aufklärung der Erziehungsberechtigten, Lehrerschaft und schulpflichtigen Kinder und 
Jugendlichen über die zweckmässige Mundpflege und Ernährung, 

b) vorbeugende Zahnpflege bei schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, 
c) jährliche, obligatorische Reihenuntersuchungen,  
d) Schaffung der Möglichkeiten zur Behandlung des kranken Gebisses.  

 
Die Schulzahnpflege umfasst die gesamte obligatorische Schulzeit (elf Schuljahre inkl. Kindergarten). Für die 
ausserhalb der Wohngemeinde zur Schule gehenden schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen ist die 
Schulzahnärztin oder der Schulzahnarzt der Wohngemeinde zuständig. 
 
 
II. Organisation und Aufsicht 
 
§ 2 Verantwortlichkeit 
 
Die Gemeinde ist verantwortlich für die Organisation und Durchführung der Schulzahnpflege. Der Gemeinderat 
kann die Aufgaben zur Vollstreckung dieses Reglements an den Schulkreis Aedermannsdorf-Herbetswil und 
dessen Schulleitung sowie an die Gemeindeverwaltung delegieren. 
 
In Fachfragen ist die Schulzahnärztin oder der Schulzahnarzt beizuziehen. 
 
 
§ 3 Schulzahnärztinnen und Schulzahnärzte 
 

a) Die Schulzahnärztin oder der Schulzahnarzt übernimmt die zahnärztliche Betreuung der 
schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, sofern die Erziehungsberechtigten keine andere Zahnärztin 
oder keinen anderen Zahnarzt damit beauftragen.  

b) Die Schulzahnärztin oder der Schulzahnarzt orientiert die zuständige Behörde über den Stand der 
Betreuung und weist allenfalls auf grobe Vernachlässigung einzelner schulpflichtiger Kinder oder 
Jugendlicher oder unbefriedigende Handhabung der Vorbeugungsmassnahmen hin. Sie oder er macht 
Verbesserungsvorschläge zur bestehenden Schulzahnpflege. 

c) Der Gemeinderat bezeichnet die Schulzahnärztin oder den Schulzahnarzt. Die Auswahl soll unter in der 
Region praktizierenden Zahnärztinnen und Zahnärzte mit einer kantonalen 
Berufsausübungsbewilligung getroffen werden. Die Schulzahnärztin oder der Schulzahnarzt muss 
Mitglied der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO sein. 
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d) Der Gemeinderat schliesst mit der Schulzahnärztin oder dem Schulzahnarzt eine Vereinbarung gemäss 
§ 48 Abs. 2 Bst. a GesG zu Rechten und Pflichten der Schulzahnärztin oder des Schulzahnarztes ab. 

e) Die Behandlung hat durch die Schulzahnärztin oder den Schulzahnarzt selbst oder durch eine 
gleichwertig ausgewiesene Assistentin oder einen gleichwertig ausgewiesenen Assistenten zu 
erfolgen. Ist aus einer schulzahnärztlichen Intervention heraus die Untersuchung und Behandlung 
durch eine Spezialistin oder einen Spezialisten angezeigt, überweist die Schulzahnärztin oder der 
Schulzahnarzt die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, mit Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten, an die zuständige Fachperson. 

f) Die Schulzahnärztin oder der Schulzahnarzt untersteht der beruflichen Schweigepflicht (Art. 321 StGB) 
und dem Amtsgeheimnis (Art. 320 StGB). Für die Entbindung von der beruflichen Schweigepflicht ist 
das Departement des Innern des Kantons Solothurn zuständig, für die Entbindung vom Amtsgeheimnis 
die kommunale Aufsichtsbehörde.  

 
 
§ 4 Schulzahnpflegeinstruktorinnen und Schulzahnpflegeinstruktoren 
 
Schulzahnpflegeinstruktorinnen und Schulzahnpflegeinstruktoren können für die kollektive Prophylaxe auf 
Kosten der Gemeinde beigezogen werden. Die Reinigungsübungen erfolgen unter Anwendung von 
Fluoridpräparaten zur Erhöhung der Kariesresistenz. Erziehungsberechtigte, die bei ihren schulpflichtigen 
Kindern und Jugendlichen keine Fluoridanwendung wünschen, haben dies der Einwohnergemeinde schriftlich 
mitzuteilen. Die Lehrerschaft ist verpflichtet, den Schulzahnpflegeinstruktorinnen und Schulzahnpflege-
instruktoren unterstützend beizustehen.  
 
 
§ 5 Kantonale Empfehlungen 
 
Die Kantonszahnärztin oder der Kantonszahnarzt des Kantons Solothurn kann betreffend die Schulzahnpflege 
Empfehlungen erlassen. 
 
 
III. Vorbeugende Massnahmen und Behandlungen 
 
§ 6 Prophylaxe 
 
Die Gemeinde und als ausführendes Organ der Schulkreis Aedermannsdorf-Herbetswil sorgen für die 
Durchführung der Vorbeugungsmassnahmen. Sie werden dabei von der Schulzahnärztin oder vom 
Schulzahnarzt beraten. 
  
Unter Vorbeugungsmassnahmen sind zu verstehen:  

a) Abgabe von Merkblättern und Aufklärung der Erziehungsberechtigten schulpflichtiger Kinder und 
Jugendlicher, 

b) Zahngesundheitsunterricht und Ernährungsberatung, 
c) regelmässiges Üben der Zahnreinigung in Kindergarten und Schule (Gruppen-Prophylaxe). Diese 

Aufgabe kann durch Schulzahnpflegeinstruktorinnen und Schulzahnpflegeinstruktoren 
wahrgenommen werden.  

 
Die Schulzahnärztin oder der Schulzahnarzt hat die Lehrerschaft über Zweck, Aufgabe und Mittel sowohl der 
Zahnpflege als auch der prophylaktischen Massnahmen zu instruieren.  
 
 
§ 7 Untersuchung und Behandlung 
 
A. Untersuchung 
  

a) Die Schulzahnärztin oder der Schulzahnarzt führt die jährliche, obligatorische Reihenuntersuchung 
durch. Diese erfolgt in der Praxis der Schulzahnärztin oder des Schulzahnarztes. Die 
Erziehungsberechtigten sind über das Ergebnis dieser Untersuchung zu orientieren. Die 
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Schulzahnärztin oder der Schulzahnarzt meldet der Gemeinde jährlich eine Zusammenstellung der 
durchgeführten Untersuchungen. 

b) Die Erziehungsberechtigten können die jährliche, obligatorische Reihenuntersuchung auch durch eine 
andere Zahnärztin oder einen anderen Zahnarzt durchführen lassen. Die Erziehungsberechtigten 
haben diesfalls der Gemeinde gemäss § 48 Abs. 3 GesG Rechenschaft über die erfolgte Untersuchung 
abzulegen. 

c) Anlässlich der letzten Untersuchung vor Schulaustritt sind Bissflügel-Röntgenaufnahmen anzufertigen, 
sofern die Erziehungsberechtigten dagegen keinen Einwand erheben. 
 

B. Behandlung 
  

a) Die Behandlungen können durch die Schulzahnärztin oder den Schulzahnarzt oder durch eine andere 
Zahnärztin oder einen anderen Zahnarzt durchgeführt werden.  

b) Untersuchung und Behandlung finden auch während Schulstunden statt. 
 
 
IV. Privatschulen und weiterführende Schulen 
 
§ 8 Sinngemässe Geltung 
 
Die Privatschulen stellen die Schulzahnpflege in der Regelschule in geeigneter Weise sicher und schliessen 
hierzu insbesondere eine Vereinbarung mit einer Schulzahnärztin oder einem Schulzahnarzt ab. Sie orientieren 
die zuständige Einwohnergemeinde darüber und stellen ihr die betreffende Vereinbarung zu. Die 
Einwohnergemeinde kann bei Bedarf ergänzende Regelungen treffen.  
 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Schulzahnpflege an den öffentlichen Schulen für Privatschulen 
sinngemäss.  
 
V. Finanzielles 
 
§ 9 Schulzahnarztbeitrag 
 

a) Die Gemeinde übernimmt die Kosten der Reihenuntersuchung und der Bissflügel-Röntgenaufnahmen 
gemäss § 48 Abs. 2 Bst. b GesG resp. die Restkosten dieser Massnahmen, welche nicht durch eine 
Zusatzversicherung abgedeckt sind. Die Gemeinde unterstützt die Erziehungsberechtigten mit einem 
Schulzahnarztbeitrag in der Grössenordnung dieser Zusatzversicherung. 

b) Der Gemeinderat legt die Höhe des Schulzahnarztbeitrags fest. Er berücksichtigt dabei die Entwicklung 
der Versicherungsprämien und der Zahnarzttarife. 

c) Es wird für sämtliche Kinder dieselbe Entschädigung ausgerichtet, ungeachtet der Möglichkeit, dass 
die Versicherungen für Familien mit mehreren Kindern Rabatte anbieten. 

d) Erziehungsberechtigte, welche zur Deckung der Behandlungskosten aufgrund ihrer finanziellen und 
familiären Verhältnisse weitergehende Unterstützung benötigen, können dies mit einem Gesuch an 
den Gemeinderat geltend machen. 

e) Der Schulzahnarztbeitrag kann gekürzt oder gestrichen werden, wenn die Erziehungsberechtigten 
wiederholt die Reihenuntersuchung nicht haben durchführen lassen. 

f) Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die der Untersuchung oder Behandlung wiederholt 
unentschuldigt fernbleiben, können aus der Schulzahnpflege ausgeschlossen werden. Der Ausschluss 
hat auf Antrag der Schulzahnärztin oder des Schulzahnarztes zu erfolgen. Die Wideraufnahme in die 
Schulzahnpflege kann erst erfolgen, wenn das Gebiss vorgängig auf Kosten der Erziehungsberechtigten 
saniert worden ist.  

 
 
VI. Schlussbestimmungen 
 
§ 10 Rechtsweg  
 
Beschwerdeinstanz gegen Anordnungen der Schulzahnärztin oder des Schulzahnarztes ist der Gemeinderat. Die 
Beschwerde ist innert 20 Tagen schriftlich, mit einem Antrag und einer Begründung versehen, einzureichen. 
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Entscheide des Gemeinderats können beim Departement des Innern des Kantons Solothurn angefochten 
werden. Die Beschwerde ist innert 10 Tagen schriftlich, mit einem Antrag und einer Begründung versehen, 
einzureichen. 
 
 
 
§ 11 Inkrafttreten  
 
Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung und durch den Regierungsrat, 
frühestens aber am 1. August 2021 in Kraft.  
 
 
Von der Gemeindeversammlung der Gemeinde Aedermannsdorf beschlossen am 9. Juni 2021. 
 
 
Der Gemeindepräsident:     Die Gemeindeschreiberin: 
 
 
Bruno Born      Regina Fuchs 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Regierungsrat genehmigt am:   


